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Beschlussvorlage 

 
Nr.: B-187/2017 

öffentlich 
 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Ortsbeirat Elstal 22.11.2017 öffentlich 

Ausschuss für Bildung und 
Soziales 

27.11.2017 öffentlich 

Ausschuss für Bauen und 
Wirtschaft 

28.11.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung 12.12.2017 öffentlich 

 
 
 

Kapazitätserweiterung in der Kindertagesbetreuung durch Errichtung einer 
neuen KITA in Elstal 
hier: Beratung und Beschlussfassung über die Standortpräferenz für die neu 
zu schaffende KITA 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wustermark beschließt, 

 die Standortanalyse und -beurteilung gem. Anlage 1 für eine zusätzliche KITA im Ortsteil 
Elstal mit/ohne Änderungen zu billigen. 

 den favorisierten Standort … im Interessenbekundungsverfahren dem freien Träger als 
Standort vorzuschlagen. 

 
 
Sachverhalt/ Begründung: 
Entsprechend der Fortschreibung der KITA-Bedarfsplanung 2017 des Landkreises Havelland besteht 
in der Gemeinde Wustermark weitergehender Bedarf zum Ausbau der 
Kindertagesbetreuungseinrichtungen. Begründet ist dies vor allem durch den starken Zuzug im 
Ortsteil Elstal. Insbesondere die zügige Vermarktung der Heidesiedlung und die dort bald zu 
erwartende Aufnahme des Baugeschehens, aber auch die zu erwartenden Entwicklungen im 
Olympischen Dorf, in der Eisenbahnsiedlung und am Ernst-Thälmann-Platz werden die Nachfrage in 
den kommenden Jahren stark befördern. Entsprechend sieht die Bedarfsplanung die Errichtung einer 
neuen KITA im Ortsteil Elstal mit ca. 80 Plätzen vor. Der Landkreis Havelland hat der Gemeinde 
Wustermark weiterhin eine Förderung für die Schaffung neuer Betreuungsplätze in Aussicht gestellt. 
Entsprechend fasste die Gemeindevertretung Wustermark mit Beschlussvorlage B 130/2017 den 
Beschluss, die entsprechenden Fördermittel aus dem Bundesinvestitionsprogramm 
„Kindertagesbetreuungfinanzierung“ für die in Rede stehende Einrichtung zu beantragen. Um dies 
zeitgemäß durchführen zu können, sind Entscheidungen über den Standort sowie die Trägerschaft 
der Einrichtung vorzunehmen, damit die Antragsunterlagen für die Förderung fristgerecht bis Ende 
Februar 2018 eingereicht werden können. 
 
 
Finanzierung: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den 
Haushalt: 
Es entstehen keine Auswirkungen auf den Haushalt. 



Seite 2 von 2 

 
 
Anlagenverzeichnis: 

1. Lokalisierung einer neuen KITA in der Ortslage Elstal 
Vorstellung möglicher Standorte als Diskussionsgrundlage 

 
 
 
Az.:  
22.11.2017 
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